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Eschenburg, 19.11.2025 

Handreichung zur Smartphone- und Tablet-Nutzung 

 

Smartphone-Nutzung 

 

Seit dem Schuljahr 2025/2026 ist an hessischen Schulen das Mitführen von Smartphones 

zwar erlaubt, der Gebrauch bedarf jedoch in jedem Fall der Zustimmung einer Lehrkraft (z. 

B. zu Unterrichtszwecken) bzw. einer aufsichtsberechtigten Person. 

 

Wer ohne Erlaubnis sein Smartphone benutzt, muss dieses nach Aufforderung abgeben. 

Da im Lahn-Dill-Kreis keine digitalen Tickets für den ÖPNV benutzt werden, gilt an der 

Holderbergschule folgende Regelung: 

 

• Erstverstoß: Abgabe des Gerätes im Sekretariat, Abholung durch die Schülerin/den 

Schüler nach Unterrichtsschluss 

• Ab dem zweiten Verstoß: Abgabe des Gerätes im Sekretariat, Abholung des Gerätes 

durch Elternteil oder erziehungsberechtigte Person 

 

Nutzung privater Tablets im Unterricht 
(gilt nicht für die Nutzung schuleigener Tablets bzw. schuleigener Endgeräte) 

 

Die folgende Tabelle soll eine Richtlinie zur sinnvollen Nutzung von Tablets im Unterricht 

geben. Ausnahmeregelungen zum Zwecke eines Nachteilsausgleiches gem. § 7 der 

Verordnung zur Gestaltung des Schulverhältnisses, Hessen müssen in einem Förderplan 

formuliert werden. 

 

Jahrgang Empfehlung 

Klasse 5 
Keine Nutzung privater Tablets im Unterricht 

(Ausnahmen gem. § 7 VOGSV, HE möglich) 
Klasse 6 

Klasse 7 

Klasse 8 
• Die Nutzung privater Tablets ist grundsätzlich möglich. 

• Sie sollte mit der Lehrkraft besprochen werden. 

• In besonderen Unterrichtssequenzen kann auf Verlangen 
der Lehrkraft die Nutzung eingeschränkt bzw. aus 
pädagogischen Gründen untersagt werden. 

• Bei unsachgemäßer Nutzung kann die Nutzung des 
privaten Gerätes ebenfalls untersagt werden. 

Klasse 9 

Klasse 10 

 

Eine Nutzung des IServ WiFi-Netzwerks durch Schülerinnen und Schüler ist aus IT-

Sicherheitsgründen nicht möglich. 

 

Menschliche Schule in deiner Nähe 


